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1. ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG

Der Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes Nr. 29 „Baumgarten“ liegt innerhalb eines 

bereits im Jahr 2011 aufgestellten Bebauungsplanes Nr. 20 „Mitten im Baumgarten“, der 

aber bis heute nicht rechtskr�ftig geworden ist. Die Inkraftsetzung des Bebauungsplanes 

wird von der Gemeinde Friedewald auch nicht mehr angestrebt. Damit ist der unbebaute Teil 

des Plangebietes des Bebauungsplanes Nr. 29 „Baumgarten“ planungsrechtlich nach wie vor 

dem Au�enbereich nach � 35 BauGB zuzuordnen. Der Grundst�ckseigent�mer, der einen 

Gewerbebetrieb in Friedewald betreibt, m�chte hier f�r sich und seine Familie ein Wohnge-

b�ude zur dringenden Deckung von Wohnraumbedarf errichten. Zur planungsrechtlichen 

Sicherung des geplanten Bauvorhabens ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes erforder-

lich, der den vorhandenen Siedlungsk�rper im Eckbereich „Am Pulverturm“ und „Losenholz“ 

abrundet und in landschaftsvertr�glicher Weise die Siedlungsentwicklung abschlie�t. Der 

Fl�chennutzungsplan stellt f�r dieses Grundst�ck eine Mischbaufl�che („M Planung“) dar. 

Die Aufstellung des Bebauungsplanes erfolgt im vereinfachten Verfahren nach � 13 Bauge-

setzbuch (BauGB).

Die ge�nderte Gesetzeslage durch die sogenannte "kleine Artenschutznovelle" im Rahmen 

der �nderung des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) von Dezember 2007 erfordert 

trotzdem bei der Vorhabenszulassung die Beachtung und fachliche Auseinandersetzung mit 

den artenschutzrechtlichen Vorgaben. Nach dem Leitfaden f�r die artenschutzrechtliche Pr�-

fung in Hessen (HMUELV, 3. Fassung Dezember 2015) ist ein artenschutzrechtlicher Beitrag 

immer dann erforderlich, "wenn es bei Vorhaben und Pl�nen begr�ndete Hinweise gibt, dass 

nach europ�ischem Recht gesch�tzte Tier- und Pflanzenarten beeintr�chtigt werden k�n-

nen". Aus diesem Grund ist bei oben genanntem BPlan von der Unteren Naturschutzbeh�rde 

eine Einsch�tzung zu den artenschutzrechtlichen Belangen gefordert worden. Hierbei ist die 

Pr�fung der Verbotstatbest�nde nach � 44 Abs. 1 BNatSchG vorzunehmen. Im Folgenden 

sind die Ergebnisse der Untersuchung und die Schlussfolgerungen dargestellt.

Die unten aufgef�hrten Aussagen basieren auf einem Ortstermin am 04.04.2018. Auf
Grund der sp�ten Auftragsvergabe und der besonderen Situation vor Ort (ein Gro�teil 
der auf dem Plangebiet v.a. an den B�schungen zum Gebietsrand hin vorhandenen 
Geh�lze wurde lt. Auftraggeber aus Verkehrssicherungspflicht schon entfernt) musste 
die Fauna v.a. anhand von einer Potentialabsch�tzung bearbeitet werden.
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2. DATENGRUNDLAGE UND UNTERSUCHUNGSGEBIET

2.1 ZU BEHANDELNDE ARTEN / ARTENGRUPPEN

Folgende Arten/Artengruppen wurden auf Basis der o.g. Datengrundlagen als m�glicherwei-
se beeintr�chtigt herausgearbeitet:

 S�ugetiere (hier: Flederm�use und Haselmaus)
 V�gel

F�r alle weiteren FFH-Anhang-IV-Arten der Artengruppen wie

 S�ugetiere (au�er den genannten)
 Amphibien und Reptilien
 alle Insektengruppen, Mollusken und weitere Wirbellose
 sowie der Artengruppen Pflanzen, Moose und Flechten

existieren im Untersuchungsgebiet keine geeigneten Habitate oder es existieren keine Hin-
wiese auf entsprechende Vorkommen. Deshalb kann eine Betroffenheit f�r diese Arten aus-
geschlossen werden. Diese Arten/Artengruppen m�ssen im Rahmen der Artenschutzbear-
beitung nicht weiter behandelt werden. Der „Leitfaden Artenschutz in Hessen“ sagt zu diesen 
aus, dass sie – wenn n�tig – aber im Rahmen der Eingriffsregelung beachtet werden m�s-
sen.

2.2 UNTERSUCHUNGSGEBIET

Das Plangebiet liegt am n�rdlichen Ortsrand von Friedewald an den gemeindlichen Erschlie-
�ungsstra�en „Losenholz“ / „Am Pulverturm“ und „Baumgarten“. Im Norden schlie�en sich 
landwirtschaftliche Fl�chen an; die Autobahn A 4 verl�uft in einem Abstand von ca. 660 m, 
bis zu der n�chsten Windkraftanlage betr�gt der Abstand ca. 1.100 m. �stlich und s�dlich 
des Plangebietes schlie�t sich die bebaute Ortslage von Friedewald mit gewerblichen Bau-
ten, Wohngeb�uden und verschiedenen Nutzungen des Gemeinbedarfs wie Jugendhaus, 
Kindergarten, Feuerwache, Festhalle, Grundschule und im weiteren Sportanlagen an. S�d-
westlich an das Plangebiet angrenzend befindet sich der Bebauungsplan Nr. 26 „�ber�m 
losen Holz“ aus dem Jahr 2016, der als Art der baulichen Nutzung ein Allgemeines Wohnge-
biet f�r 23 Baupl�tze festsetzt; die Wohnbaugrundst�cke sind bereits �berwiegend verkauft 
und bebaut.



BPlan Nr. 29 - Friedewald Artenschutzeinsch�tzung

4 T. Cloos

Abb. 1: Plangebiet mit Vorhaben inkl. Freifl�chenplan

Im Untersuchungsgebiet kommen aktuell folgende Biotope und Strukturen vor:

- z.T. ruderalisiertes, in Ans�tzen extensiv ausgepr�gtes Gr�nland (ca. 70% der 
Fl�che)

- Rohbodenbereiche v.a. an den B�schungen am Gebietsrand (v.a. durch die 
Entfernung der Geh�lze entstanden) - ca. 9% der Fl�che

- Scheunengeb�ude (bleibt erhalten) inkl. z.T. wassergebunden befestigte Zu-
fahrten - ca. 20% der Fl�che

- wenige einzelne Rest-Geh�lze (Holunder & Kirsche) - ca. 1% der Fl�che
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Abb. 2: BPlan-Entwurf mit Ma�nahmenfl�chen zur Geh�lzanpflanzung (1) u.a. in Form einer 
durch gezielte Pflanzungen erg�nzten Benjeshecke

3. EINSCH�TZUNG ZUM ARTENSCHUTZ

Auf Basis der vorliegenden Daten sind folgende Aussagen zu treffen.

3.1 FLEDERM�USE

Hier sind die entsprechenden Siedlungsarten wie die Zwergfledermaus zu erwarten. Diese 
nutzen das Plangebiet wohl haupts�chlich zur Nahrungssuche. F�r die Nutzungsform als 
Nahrungsraum kann das Vorhaben als unkritisch angesehen werden, v.a. da nach der Um-
setzung der im BPlan m�glichen Bebauung weiterhin auch Gartenfl�chen vorhanden sein 
werden und auch entsprechende Geh�lzstrukturen nachgepflanzt werden.

M�glicherweise besiedelbare H�hlenstrukturen in den vom Vorhaben betroffenen und im 
Winterhalbjahr schon entfernten Geh�lzen (s.o.) k�nnen im Nachhinein nicht ausgeschlos-
sen werden. Hierf�r sollten als Ausgleich 6 Fledermausk�sten an die verbleibenden Ge-
b�ude (z.B. Fledermausfassadensteine) oder auch an Geh�lze in der direkten Umgebung 
des Plangebietes (Fledermausk�sten) ausgebracht werden.
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Im Rahmen der Geb�udebesichtigung konnten keine Hinweise auf eine Nutzung durch Fle-
derm�use gefunden werden. Grunds�tzlich sind auch dort Tagesquartiere von Flederm�u-
sen m�glich. Da in die vorhandenen Geb�ude aber nicht eingegriffen wird, ist hierf�r kein 
Ausgleich notwendig.

Die Frage nach dem Eintreffen der Verbotstatbest�nde kann - bei Beachtung der ge-
nannten Ma�nahmen - f�r die Artengruppe der Flederm�use durchg�ngig mit nein be-
antwortet werden.

3.2 V�GEL

Hier sind ebenso haupts�chlich in Siedlungen vorkommende Arten wie z.B. Amsel, Bach-
stelze, Elster, Gartenbauml�ufer, Hausrotschwanz, Haussperling, Heckenbraunelle, Stieglitz, 
Gr�nfink, M�nchsgrasm�cke, Rotkehlchen und verschiedene Meisenarten sowohl als Brut-
vogel als auch als nahrungssuchende Tiere zu erwarten (vgl. Tab. 2). F�r alle Arten, die den 
Planungsraum nur zur Nahrungssuche nutzen, sind keine erheblichen Beeintr�chtigungen zu 
erwarten – ein lokales Ausweichen ist v.a. da in der direkten Umgebung weitere ad�quate 
Habitate vorkommen m�glich und auch die vorgesehene Freiraumgestaltung erm�glichen -
wenn auch eingeschr�nkt – weiterhin die Nutzung des Plangebietes zur Nahrungssuche.

F�r die in der Tabelle nicht als Geb�udebr�ter markierten Arten hingegen sind aus Arten-
schutzsicht entsprechende umfangreiche Ma�nahmen n�tig (vgl. weiter unten). Bei der Beur-
teilung der Betroffenheit wird davon ausgegangen, dass nur die o.g. sehr wenigen Geh�lze 
im Plangebiet verbleiben. Die Geb�udebr�ter sind vom Vorhaben nicht betroffen, da das 
Scheunengeb�ude erhalten bleibt. Grunds�tzlich ist f�r im Plangebiet br�tende Arten wichtig, 
dass die Geh�lzentfernung au�erhalb der Brutsaison stattfinden muss (ist so geschehen).

Deutscher Artname Sta-
tus

Anzahl pot. 
Reviere BNat SchG VS-RL RL H RL D EHZ in Hessen

Amsel B 2 Ä  grÅn
Bachstelze* B 1 Ä  grÅn
Blaumeise B 2 Ä  grÅn
BluthÄnfling B 1 Ä  V 3 gelb
Elster B 1 Ä  grÅn
GartenbaumlÇufer B 1 Ä  grÅn
Girlitz B 1 Ä  gelb
GrÅnfink B 2 Ä  grÅn
Haussperling* B 3 Ä  V V gelb
Hausrotschwanz* B 1 Ä  grÅn
Heckenbraunelle B 2 Ä  grÅn
Kohlmeise B 2 Ä  grÅn
MÉnchsgrasmÅcke B 1 Ä  grÅn
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Deutscher Artname Sta-
tus

Anzahl pot. 
Reviere BNat SchG VS-RL RL H RL D EHZ in Hessen

Ringeltaube B 1 Ä  grÅn
Rotkehlchen B 2 Ä  grÅn
Star B 2 Ä grÅn
Stieglitz B 1 Ä  V gelb
Wacholderdrossel NG Ä  gelb
ZaunkÉnig B 1 Ä  grÅn

Status des Vorkommens: B = Brutvogel (Brutnachweis bzw. -verdacht; * v.a. geb�udeorientiert); NB = in direkten 
Nachbarbiotopen br�tend, im Plangebiet Ng;  Ng = Nahrungsgast; Dz = Durchz�gler;  �f = nur �berfliegend fest-
gestellt.
BNatSchG: Bundesnaturschutzgesetz; � = besonders gesch�tzt, �� = streng gesch�tzt. Status nach VS-RL (Vo-
gelschutzrichtlinie 79/409/EWG): I = Art des Anhangs I, Z = Gef�hrdete Zugvogelart nach Art. 4.2 der Vogel-
schutzrichtlinie. RL H = Rote Liste Hessen (VSW-FFM 2014); RL D = Rote Liste Deutschland (S�DBECK et al. 
2007). EHZ = Erhaltungszustand von Vogelarten in Hessen (VSW-FFM 2014): gr�n = g�nstig, gelb = ung�nstig-
unzureichend, rot = ung�nstig-schlecht. Fettgedruckte Arten: planungsrelevante Brutvogelarten.

Durch die im Folgenden dargestellten Artenschutzma�nahmen (CEF-Ma�nahmen) 
kann auch das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstatbest�nde f�r die Brutvogel-
arten vermieden werden. Folgende Ma�nahmen m�ssen eingeplant werden:

 Ausbringen von Nistk�sten (jeweils 4 Gro�- und 4 Kleinmeisen sowie 6 Halbh�h-
lenbr�terk�sten, 2 Bauml�uferk�sten und 4 K�sten f�r Stare) in die verbleibenden
bzw. in der Umgebung vorhandenen Geh�lzstrukturen und / oder Geb�udestruk-
turen

 Anlage einer durch gezielte Geh�lz- (v.a. Baum-) Anpflanzungen erg�nzte Ben-
jeshecke als zeitnah wirksamer Ausgleich f�r den Verlust an Hecken- und Baum-
strukturen (im gesamten in Abb. 2 entsprechend gekennzeichneten Bereich).

Die aufgef�hrten Ma�nahmen m�ssen unmittelbar umgesetzt werden.

Zusammenfassend kann die Frage nach dem Eintreffen der Verbotstatbest�nde f�r die 
Avifauna - bei Beachtung der genannten Vorgaben zur Baufeldr�umung und bei Etab-
lierung der CEF-Ma�nahmen - durchg�ngig mit nein beantwortet werden.

Grunds�tzlich sollte versucht werden, auch in oder an die Fassaden des entstehenden Ge-
b�udes Nist- und Unterschlupfm�glichkeiten z. B. f�r Flederm�use und V�gel einzuplanen. 
Dies ist insbesondere deshalb wichtig, da bei vielen aktuellen Neubauten entsprechend zu 
nutzende Strukturen fehlen. Bei Bedarf kann der Gutachtenautor beratend unterst�tzen.



BPlan Nr. 29 - Friedewald Artenschutzeinsch�tzung

8 T. Cloos

Abb. 2: Das Anbringen von Nistk�sten kann heutzutage auch recht unauff�llig erfolgen
(Bildquelle: www.nabu-weimar.de/projekte/artenschutz/geb�udebr�terschutz)

3.3 WEITERE RELEVANTE ARTEN

Es konnten keine Hinweise auf weitere relevante Arten gefunden werden.

4. ZUSAMMENFASSUNG

Aus den oben genannten Erl�uterungen ergibt sich f�r den Artenschutz folgendes Ergebnis:

 Flederm�use: Zusammenfassend kann die Frage nach dem Eintreffen der Verbots-
tatbest�nde bei Beachtung der genannten Ma�nahmen durchg�ngig mit nein beant-
wortet werden.

 Avifauna: Zusammenfassend kann die Frage nach dem Eintreffen der Verbotstatbe-
st�nde bei Beachtung der genannten Ma�nahmen und bei Beachtung der Vorgaben 
zur Baufeldr�umung durchg�ngig mit nein beantwortet werden.

Mit den vorliegenden Erl�uterungen werden die artenschutzrechtlichen Vorgaben gem�� 
� 44 Abs. 1 BNatSchG i. V. m. mit � 44 Abs. 5 BNatSchG f�r den o.g. BPlan abgearbeitet. 
Das Eintreten der Verbotstatbest�nde nach � 44 Abs. 1 BNatSchG kann f�r alle gepr�ften 
Arten/Artengruppen auf Grundlage der o.g. Beschreibung der geplanten Eingriffe ausge-
schlossen werden. Sollten sich bei der Umsetzung des Vorhabens gegen�ber der o.g. Be-
schreibung erhebliche inhaltliche �nderungen ergeben, so ist jedoch eine erneute arten-
schutzrechtliche Beurteilung n�tig.

www.nabu-weimar.de/projekte/artenschutz/geb
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Da keine Verbotstatbest�nde eintreten, ist eine Pr�fung der Ausnahmevorrausetzungen ge-
m�� � 45 Abs. 7 BNatSchG nicht notwendig.

Aufgestellt, Spangenberg, den 15. Mai 2018

Torsten Cloos
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